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H 43. Samstag den 24. Oktober 1896.

AbonnemcntSprciS:
Für die Stadt Solothurn

Jährlich Fr. S.

Halbjährlich Fr. li.

Franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr. <!.

Htilbjährlich Fr. Z!.

Für daS Ausland:
Jährlich Fr. 9. —.

Schweizerische

ircben

EinruckungSgebühr:
10 Cts. die Petltzeile oder

deren Rauni,
<8 Ps. sür Deutschland).

Crschcint jeden SamStag
1 Bogen stark.

Bliese und Gelder sranko

OK I^08^Iìic)
i^onis xm.

Willis.)

8od alins quidam truetus insiguis 0 kìosario eon-

soquitur, eum tomporum ratiouo omnino eounoxus;
eichis i^os alias moutiouom intulimus. >8 »imirum est

truetus, »t quaiido virtus lidoi «ll vlnae tliiu muttis vol

porieulis vol ineursikus obsoeta qnotidio est, bomini
ldiristiano bine otiam bono suppotat quo aloro oam pos-
sit et roboraro. — ^uetorom lui ei et eonsum m il torem

uoiuiiumt libristum diviua oloquia (tiobr. 12, 2) : kìue-

torem, oo quia «loeuit ipso Iiominos multa quao ero-
iteront, <Io so praoeipuo i» quo inliabitat omnis ploui-
tiulo diviuitatis (tiol. 2, î>), idomquo gratia et volut
imetiono saneti Spiritus boni^no lint uuclo erodant;
eonsummiltorom, quia ros por volamon iu mortklli vita
ni) ois porcoptils, pandit ipso aportas iu eaoio, ubi
>>!ll»itum tilioi iu eiîlritu«Iinoin Zloriao eommutabit. Sano
voro in tìosarii instituto lueulontor ominot Obristus;
euzus vitam moditando eonspieimus, ot privatam in
^audiis, ot publiesm summos intor laboros doiorosquo
a«I mortom, doniquo Zloriosam, quao ilk anastasi trium-
pkilutis, in aotornitatom protortur sodontis ad doxtoram
t'atris. bit quoniam tides, ut plena diZnaquo sit, so

prodat noeosso ost, eorito onim erociitur ad zustitiam,
oro klutoin eontossio lit ad salutom skom. Il), 10);
proptorokl ad Kane otism bakomus ox Dosario kaeui-
tîìtom optimkim. àm por oas quibus intoxitur voeslos
I»roeos, lieot oxpromoro ae protitori üdom in Doum,
jirovidontissimum nostri patrom, in vonturi saoeuli
vitiuu, in poeeatorum romissionom; otiam in mxstoria
'l'riuitatis au^ustao, V^orbi Iiominis taeìi, matornitatis
lliviuilo atquo alia. ì^omo autom ost lioseius, quantum
sit protium moritumquo lidoi. lZuippo ticios non soeus
ost ao loetissimum germon, virtutis omnis ttoros in
praosontia omiìtons, quibus prokomur voo, truetus
lloimlo ailaturum qui porpotuo manoant: Hosso onim
to eonsummata )ustitia ost, ot seiro zustitiam ot vir-
tutom tuam ratiix ost immortaiitatis sSap. 13, 3).
lVilmonot ioeus ut unum achieiamus, attinons ninlirum
a«I ollieia virtutum quao zuro suo postulat licios. l'ist
inter oas poouitoutiao virtus, ojusquo pars otiam ost
abstinoutia, non uno uomiuo ot débita ot salutaris. In

quo quìliom si lilios suos bieelosia elomontius in «iios

Iiakot, at vicioant ipsi diliZontiam sibi omnom osso ad-
bibondam ut indulgontiam matornam aliis eomponsont
otlieils. Dibot voro in Kane paritor eausam oumàu
kosarii usum eum primis proponoro, qui bonos pooni-
tontiao truetus, maxime ab anAoribus (lliristi et àtris
roeolondis, aequo potost otbeoro.

Dtitontikus iZitur act summum donorum, sano quam
proviàonti eonsilio koe kìosarii achumontum oxkibituin
ost, iàquo tsm promptum omnibus stquo oxpoàitum ut
niliil m»j;is. l)uivis onim rolizziono vol mociioeritor in»

stitutus oo taeilo uti eum kruetu potost; noquo ros
ost tanti tomporis quao echusquam noZotiis attorat mo-
ram. Opportunis eiarisquo oxomplis abundant annales
saeri: satisquo ost eognitum multos semper kuisso, qui
voi sustinontos Zraviora munora, vol euris oporosis
distonti, bane tamon piotatis eousuotudinom nullo un-
quam die intormisoro. — l)ua eum re suavitor eon-
Aluit inìimus illo roli^ionis sonsus quo animi or^a
eorouam saeram torunlur, ut oam adamont tamquam
individual« vitao eomitom lidumquo praesidium; oam-
domquo in agono supremo eomploxi, suspieium duleo
tonoant ad immareoseibilom Zloriao eoronsm. àspieio
plurimum lavent bonotieia saerao induiZontiao, si po-
rinde baboantur ae diZna sunt.' bis onim amplissimo
kossrii institutum a Voeossoribus i^ostris et a llobis-
motipsis ost suetum. biaquo eorto et moriontibus et
vita tunetis, quasi per manus misorieordis VirZiuis im-
portita, valdo sunt prolutura, quo maturius oxpoditao
paeis lueisquo porpotuso kruantur soiatiis.

Itaoe, Vonoradilos k'ratros, pormovont às ut tor-
mam piotatis tam oxeollontom, tamquo uìilom ad es-
piondum satutis portum, laudaro et eommondaro Zonti-
bus eatkolieis no eossomus: Sod alia praotoroa id ip-
sum suadot eausa gravissima, do qua zam saopius iitto-
ris ot ailoeutiono animum aporuimus. — Vidoiieot,
quum i)1o8 quotidio aerius ad aZondum impollat id
votum, quod ox divino likristi.losu Oordo eoneopimus,
initao dissidontium roeoneiiistionis kovondao, intoili^i-
mus quidom bane praostantissimam unitstom null» re
molius parari posse ot adstriu^i quam sanetarum pro-
euin virtuto. tlbvorsatur oxomplum tibristi, qui ut
alumni diseiplinao suao ossont in tide ot earitato nuum,
ottusa ad 0atrom oksoerationo ro^avit. Deque valida
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ill iàsrn âsprneations Uatris öjns sànetissimas, illustre
àoenmontnm lu kistoria est apostoliea. I» czua eom-
memoratur primus viseipulorum euetus, promissam
aimi Lpiritus ampiitnàinem magna spe llagiìans et ex-
pnotans; simulque Nariaa praesanlia oompreoantis
singuiariter oommemoràr: 11i omnes eruut persever-
antes unanimiter in orations eum ^laria matre Issu
(Xot. t, 14). lit igitur all eum, tamguam iul unitatis
lautriesm et sustoàsm sximiam, rests se Uoelesia sxo-
riens preesnâo sckjnnxit, icl similiter kis tsmporibns
per orbem oatliolieum fieri perepportunum est; toto

prasssrtim oetobri, gusm mensem jamà Xos âivinss
Natri, pro alllietis Doeissias tsmporidus impiorancias,
âeàitum saornmczus solemni kosarii rltu voluiwus. —
Droincie eaisat nbigus llujusmocki preois stuciium, aci

propositum in primis ssnotas unitatis. Xsgus aliucì

yuiàizunm Marias gratins asesptiusczus t'uerit, utpote

quas Ullristo maxime conjunct», maximopsrs ici eupiat
et velit ut «gui uno soâsmcgus clonati sunt sjus baptis-
mate, una omnes eaäsm«gus lläs psrksetague saritats
eum ipso et inter se eollasrsant. — Ljuscism vsro liclei

m^stsria augusta aitius in animis per Uosarii eultum

insicleant, do Islieissimo truetu ut imitemur «guoâ eon-

tinent et «guoâ promittunt asseguamur.
lntsrsa muuerum àivinorum auspieem saritatisigus

Xostras testem, singulis vodis eleroczue as populo
vestro ^postolisam bsnsâiotionsm psramantsr im-
pertlmus.

Datum Komas spuà Lanetum Ustrum ciie 20. 8sp-
tsmbris anno 1890, kontilisatus Xostri cieeimo nono.

KK0 ?1>. Xlll.

Referat über die erste bischösl. These des Jahres 1895.

(Von Hochw. Herrn M. Zürcher, Katechet in Menzingen)

(Schluß.)

Aus der Art und Weise, wie diese Frage in Konstanz

entschieden wurde, ergibt sich nun das

3. Bedenken gegen die Auktorität dieses Konzils, das

Bedenken erregt durch den Ab st i m mu n g s m o d u s am

Konzil. Die Eine katholische Kirche, geleitet von

dem hl. Geist, czui psr àsrsitatsm Unguarum gsntss
in unitats licioi oongrsgavit, kann unmöglich dem Ratio-

nalitäten-Prinzip huldigen. Das Konzil von Konstanz aber

hat sich förmlich aus den Standpunkt dieses Prinzipes ge-

stellt. Um das Uebergewicht der italienischen Prälaten und

Doktoren zu brechen, die fast die Hälfte aller Stimmenden

ausmachten, wurde die Abstimmung nach Ratio-
nen beschlossen. Für jede Nation — anfänglich vier,

später fünf — wurde eine bestimmte Anzahl von geistlichen

und weltlichen Deputierten nebst Prokuratoren und Notaren

bestimmt, jeder stand ein Präsident vor, der alle Monate

wechselte. Jede Nation hielt besondere Beratungen und

teilte den übrigen ihre Beschlüsse mit; hatte man sich ver-

ständigt, so hielt man eine Generalkongregation ab, in der

jede Nation nur eine Stimme hatte. Der Beschluß der
Mehrheit der Nationen ward in der nächsten Si-
tzung als K onzils b e sch l nß verkündigt. Diese Beschlüsse

wurden am 7. Februar 1415 gefaßt. Den Kardinälen
wurde nicht gestattet, ein Kollegium zu bilden
und so viel zu gelten als z. B. die englische Nation, die

nur 20 Personen zählte, darunter bloß drei Bischöfe; sie

mußten unter den Nationen stimmen und so hatte die rö-
mische Kirche gar keine Vertretung! Schon früher hatte

d'Ailly den Satz bekämpft, der Papst sei nicht an die Be-

schlüsse des Konzils gebunden und als selbstverständlich galt
es, daß Johannes den Dekreten der Nationen sich fügen

müsse. Am meisten Bedenken gegen die Auktorität des Kon-

zils von Konstanz erregen endlich

4. Die neuen Doktrinen, die auf demselben zu

tage getreten und die namentlich von den französischen Theo -

logen entwickelt wurden, an deren Spitze der Kanzler der

Universität von Paris, G e r s on stand. Am 23.März hielt
Gerson eine Rede, welche die Kardinäle anzuhören sich wei-

gerten, ganz im Sinne seiner frühern Schrift. Er stellte

zwölf Sätze als „Strahlen der Wahrheit" über das allge-
meine Konzil auf, dem auch der Papst unterworfen, das

zur Beschränkung der Papstgewalt befugt und in seinem

Znsammentritt nicht von päpstlicher Genehmigung abhängig

sei, auch jeden Weg zur Beseitigung des Schismas vor-
schreiben könne; der Verband der Kirche mit dem Vikar
Christi, lehrte er, sei ein gegenseitig lösbarer. Andere Mit-
glieder der Pariser Universität gingen noch weiter; nicht

nur behaupteten sie, jeder, der das Konzil auflösen wolle,

sei des Schismas und der Häresie verdächtig und könne

vom Konzil mit Anrufung des weltlichen Armes gerichtet

werden, sondern viele stellten auch die Allmacht des Konzils
in so übertriebener Weise dar, daß ihre Aeußerungen selbst

zu Konstanz keine Billigung finden konnten. Sie leiteten

alle Gewalt des Papstes von der Kirche ab, die über ihm

stehe, notwendiger, besser, weiser, mächtiger, ehrwürdiger sei

als er, ihn zurechtweisen, richten und absetzen könne. Ganz

unnatürlich ward die Kirche von ihrem Haupte getrennt
und ihm feindselig gegenübergestellt, das göttliche Reckt des

Primates geleugnet, das hauptlose Konzil als das Ganze,
der Papst nur als ein Teil aufgefaßt, der zudem entbehr-

lich, das Schwergewicht in die Gesamtheit der Gläubigen,
in die Masse gesetzt, ihr Wille sofort zu einer vom hl. Geiste

gegebenen Norm erklärt, die Volkssouveränität auf die Kirche

übertragen. Allzuleicht hatte das Konzil eine Masse Dok-

toreu in seinen Schoß aufgenommen, welche die Begriffs-
Verwirrung nur steigern konnte und durch die neue Art der

Abstimmung nur allzufreien Spielraum hatte; man hatte

vergessen, daß nicht die Universitätsgelehrten, sondern nur
die Bischöfe die Verheißung des göttlichen Beistandes haben,

daß jene wohl nützliche Beihilfe gewähren, aber auch großen

Nachteil bringen können, wenn sie das Maß ihrer Befug-
nisse überschreiten. Das Bedenklichste war nun freilich, daß
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auf solche Doktrinen fußende Beschlüsse vom Konzil gefaßt

wurden. In einer Generalskongregation vom Charfreitag,
29. März, wurden von der französischen, deutschen und eng-

tischen Nation ohne Beiziehung der italienischen und der

Kardinäle vier Artikel festgestellt: 1. Die hl. Synode von

Konstanz erklärt, daß sie rechtmäßig im hl. Geiste ver-

sammelt ein allgemeines Konzil bildet, die gesamte streitende

Kirche vertritt, ihre Gewalt unmittelbar von Gott hat,

welcher jedermann, wessen Standes er sei, auch der
P a p st zu gehorchen verpflichtet ist in dem, was den

Glauben, die Tilgung der Schismen und die Reform an

Haupt und Gliedern betrifft. 2. Wer immer, wessen Standes

er sei, wenn auch der P apst, den Befehlen und Anordnnn-

gen dieses oder irgend eines andern allgem. Konzils hin-

sichtlich der genannten oder der darauf bezüglichen Punkte

beharrlich den Gehorsam verweigere, ist der Buße zu unter-

stellen und gebührend zu bestrafen und nötigenfalls auch

mit Zuhilfenahme anderer Rechtsmittel. 3. Die Flucht des

Papstes ist tadelnswert und ärgernisgebend In
der fünften Sitzung am 6. April 1415 wurde der erste und

zweite dieser Artikel angenommen, freilich nicht ohne heftigen

Widerspruch der anwesenden etlichen Kardinäle. Hergen-
röter bemerkte über den Wert dieser Beschlüsse: So hatte
eine theologische Partei in leidenschaftlicher Erregung ohne

ernste Beratung in nicht ganz neun Tagen einen Beschluß

von der größten Tragweite, der die im ganzen Mittelalter
herrschende Lehre umstürzen sollte, zu Staude gebracht. Es
war aber der Beschluß einer hanptlosen Versammlung, ge-
faßt ohne Vertretung der römischen Kirche, ja im Wider-
spräche gegen die Kardinäle, ans eine nicht der Weise der
alten Konzilien entsprechende Art durch eine Mehrheit von
großenteils unberechtigten Personen, die von drei Obedienzen

nur eine repräsentieren konnten. Nach dem Wortlaute
konnte die ausgesprochene Superiority des Konzils über
den Papst allerdings auf den Fall des damaligen Schisma's
beschränkt werden und in diesem Sinne haben damals und
später viele das Dekret verstanden; aber nach den G e-

siuuungen und Thaten der Urheber hatte es eine

allgemeine und dogmatische Bedeutung, galt für jeden, auch
den unzweifelhaft ächten Papst. So aber war es im àider-
spruche mit der kirchlichen Verfassung, führte zu neuen Spal-
tnngen und zu einer Verletzung des göttlichen Rechtes des

Primats. Nannte sich auch die Versammlung allgemeines,
die ganze Kirche repräsentierendes Konzil, so war sie doch

damals kein solches und zudem haben diese Beschlüsse
niemals eine päpstliche Bestätigung er-
halten.

Damit kommen wir jetzt noch zum Schlüsse auf die
Frage, wie sich Martin V. dem Konzil und seinen Be-
schlüsseu gegenüber verhielt, ob er oder ein späterer Papst
die Kvnstanzer Versammlung als ökumenisches Konzil be-

stätiget habe, ^n dieser Hinsicht ist zunächst zu bemerken,
daß in Bezug auf die Konstanzer Synode nie jene offizielle
und solemne Bestätigung stattgefunden hat, welche für öku-

menische Konzilien durch eine eigene Kvnfirmationsbulle zu

geschehen pflegt. Am 22. Februar 1418 erließ Martin V.

die Bulle inter eunetas gegen den Husitismus. In einem

Anhange zu dieser Bulle werden die Inquisitoren beauf-

tragt, die der Irrlehre Verdächtigen zu fragen, ob sie

glauben, daß jedes Generalkonzil, anch das K o n st a n z e r,
die allgemeine Kirche repräsentiere und daß von sämtlichen

Christgläubigen alles festgehalten werden müsse, was dieses

Konzil in kavoro.m lickei et salutom animarum gebilligt
habe. Mit Rücksicht ans diese letztere Klausel und in Er-
wägung des Umstandes, daß der Anhang zu jener Bulle
sich nur mit der husitischen Irrlehre beschäftigt, kann man

aus diesen Worten weiter nichts schließen, als daß der Kon-

stanzer Synode in Bezug auf die Verurteilung jener Irr-
lehre ökumenischer Charakter beigelegt wird. Ferner hat
Martin V. in der letzten Sitzung des Konzils erklärt:
„Alles, was durch das gegenwärtiges' heilige, allgemeine

Konstanzer Konzil in màriis lickei ennoiliariter beschlossen

worden ist, werde ich festhalten und unverletzlich bewahren ;

alles sie eoneilweiter eieea matoriam lickei geschehene ap-
probiere und ratifiziere ich; aber nicht aliter nee. alio
inocko. Man hat nun versucht, diese Worte Martin V.

auf das ganze Konstanzer Konzil zu beziehen, so daß in

ihnen eine förmliche allerdings auf die materia liäei be-

schränkte Bestätigung der Synode enthalten wäre. Allein
die neuern Untersuchungen haben dargethan, daß sich diese

Worte nur aus die gerade verhandelte Falkenberg'sche An-
gelegenheit beziehen. Martin V. hatte gute Gründe, weß-

halb er eine förmliche Bestätigung der Konstanzer Synode
vermied. Die Beschlüsse der fünften Sitzung über die Su-
periorität der Konzilien konnte er nicht annehmen; war er

doch selbst schon zu Konstanz wenigstens indirekte gegen
diese Beschlüsse vorgegangen. Als nämlich die Polen in
der Falkenberg'schen Angelegenheit an ein zukünftiges Konzil
appellieren wollten, erklärte Martin V. in einer Bulle vom
10. März 1428, daß es in keinem Falle gestattet sei, vom

Papst zu appellieren und daß man sich in eausis lickei seinem

Urteile unterwerfen müsse. Außerdem war aber auch die

ganze Konstanzer Reform in rapite et euria Uomano vom
Geiste des Mißtrauens gegen den römischen Stuhl durch-

druugen und infolge dessen geleitet von dem Bestreben,
die päpstliche Machtfülle einzuschränken und sie der Ober-
anflicht der Konzilien zu unterwerfen. Martin V. mußte
sich die betreffenden Beschlüsse allerdings zur Zeit gefallen
lassen, hatte aber doch gewiß keine Neigung, dieselben auch
noch ausdrücklich zu bestätigen. Eugen IV., der schon freier
vorgehen konnte, erklärte 1446, er nehme die Konstanzer
Beschlüsse an absgue kamen praojuàio juris, ckignità
et praeemineutiae seckis ^postolieae. Auch dieses ist
keine eigentliche eonlirmutio szmocki, sondern nur eine be-
schränkte Annahme ihrer Beschlüsse. Die von Engen I V.
beigefügte Bedingung schließt die verschiedenen Restriktionen
Martin's V. in sich und deckt sich anch sachlich mit dem aus
der Verfassung der Könstanzer Synode gefolgerten Ergebnis.
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Man wird alsv sagen müssen, daß die Konstanzer Sy-
node nicht einfach und schlechthin als ökumenisches Konzil
gelten kann, »veil ihre Verfassung wesentlich von derjenigen

der ökumenischen Konzilien verschieden war und »veil sie

selbst niemals ganz und förmlich vom apostolischen Stuhle
approbiert worden ist. Wohl aber haben diejenigen Be-

schlösse derselben ökumenische Geltung, welche kein pono.ju-

àinrn soclis ^postolioao enthalten.

Der praktisch-soziale Kurs in Luzer».

(Fortsetzung.)

Ueber die ch ri st l i ch e C h a r i t a s hatte der Hochtv.
L. Rufin ans dem Kapuzinerorden zwei Referate über-

nominell. Mit großer Gewalt der Stimme und in weihe-

voller Rede sprach der begeisterte Kämpfer für die christlich-

charitativen Bestrebungen über deren Bedeutung und
Aufgabe, insbesondere in unserem Vaterland. Die christ-

liche Charitas hat die Aufgabe, die leibliche Not der Armen

zu lindern. Sie ist eine spezifisch christliche Tugend; sie

sprießt aus dem Blute Jesu Christi und stammt »oeder aus

der modernen Humanität, noch aus dem Talmud. Nur wo

das Kreuz ist, da lebt die wahre christliche Nächstenliebe.

Die christliche Charitas hat ein großes Arbeitsfeld. In-
folge der freien Konkurrenz und des Mißbrauches der Ehe-

freiheit kommen große Massen des Volkes in Armut und

Elend. Die christliche Charitas nun soll sich bethätigen:
u. Durch die V i n z e n t i u s v e r e i n e; in einem einzigen

Jahre haben dieselben 7 Mill. Franken Almosen gespendet.

I>. Durch öffentliche und speziell durch Privatkrankenpflege;
diese soll sich aber auch auf die armen Kranken auf dem

Lande erstrecken. Es wäre zu wünschen, daß in jeder grö-
ßern Gemeinde 1—2 Krankenschwestern wären, oder Kranken-

zimmer eingerichtet würden, sie würden großen Segen stiften,

wenn sie unter guter Leitung stehen, e. Durch Versorgung

armer Waisenkinder in geeigneten Asylen. Für Kinder gibt
es kein größeres Unglück, als eine schlechte Erziehung.

Auch in der Schweiz gibt es Tausende, für die nicht ge-

sorgt wird. Die christliche Charitas muß dafür wirken,

daß die häßlichen Waisenkinder-Versteigerungen, »vie sie noch

vielfach üblich sind, aufhören. Daher sollten kleinere Waisen-

anstalten errichtet werden, wie sie in der Jnnerschweiz zahl-

reich bestehen, ck. Für arme Kinder kann die christliche

Charitas am besten sorgen durch das seraphische Liebestverk

des U. Cyprian, 0. 0., der innert 8 Jahren zirka l'/s Mill.
Mark gesammelt hat und jetzt 1200 Kinder unterhält.
Aber die christliche Charitas soll nicht nur die lei b-

liche, sondern auch die g e i st i ge Not der Bedürftigen
lindern und zwar vorzüglich durch die Wiederbelebung der

christlichen Familie. Es ist ein tief beklagenswerter Miß-
stand, daß der Familie die Mutter entzogen wird. Die
christliche Charitas soll in die Lücke treten durch Gründung
von K in d e r a s y l e n (katholische gibt es zwölf in der

Schweiz). Es sollte aber in jeder Diaspvragemeinde ein

Kinderasyl sein. Müttervereine sind unbedingt notwendig.

Ferner soll sich die christliche Charitas der Fabrikarbeite-
rinnen annehmen, welche die häuslichen Tugenden nirgends
lernen und auf ihren ernsten Beruf nicht vorbereitet werden.

Die christliche Charitas soll die Familie zu ersetzen suchen,

»vo sie fehlt, durch Krippen, Mädchenhorte, Arbeiterinnen-

Asyle rc. Sie soll auch für die Gefallenen in der

menschlichen Gesellschaft sorgen. Die katholische-Kirche hat
sich dieser Armen immer angenommen und es besteht eine

Kongregation („Vom guten Hirten") hiefür; in der Schweiz

gibt es leider nur eine Anstalt.
Eines der schönsten Wirkungsfelder ist der christlichen

Charitas in der Schweiz durch die inländische Mis-
s i on eröffnet. Diese zu unterstützen ist eines der schönsten

Liebeswerke. Weit mehr sollte hier gethan werden, damit
die Zahl der „weißen Heiden" nicht immer größer werde.

Wiederum in formell abgerundeter und von Begeiste-

rung getragener Rede macht L. Rufin in seinem zweiten

Vortrag praktische Vorschläge zur Beseitigung oder Milde-

rung der schreienden Notstände. Die Vinzenzvereine müssen

»veiter ausgebreitet werden; wichtig ist es, die Frauenwelt
für die charitative Thätigkeit zu gewinnen; Institutionen
wie der Verein „der Freundinnen junger Mädchen", Frauen-
vereine zur Erziehung armer katholischer Kinder in katholi-
scheu Anstalten und Familien helfen dazu. Unbedingt nötig
ist eine Organisation der charitativen Bestrebungen in der

Schweiz. Unser Volk muß noch opferwilliger werden!
Es erübrigt uns noch, die zivei ausgezeichneten Refe-

rate des Hochiv. Herrn Subregens Meyenberg über

Klerus und soziale Frage zu berühren. Mit der

ihm eigenen hinreißenden Begeisterung und Gedankentiefe be-

handelte der Vortragende klar und originell sein Thema.
Er teilte es in zwei Hauptteile; der erste that die Ver-
pflichtnng des Klerus zur sozialen Frage dar, der

zweite besprach die Art und Weise der sozialen Be-
thätigung der Priester.

Zur sozialen Thätigkeit verpflichtet den Klerus in erster
Linie das Beispiel C h r i st i. Das Evangelium bietet

uns im Leben des Gottmenschen eine wahre Hochschule für
die soziale Frage. Schon das Erscheinen Christi ist eine

große soziale That; was er thut und vollbringt, ist

sozial: es dient den höchsten Interessen der Menschheit.
Durch sein E r l ö s u n g s w e r k hat er die größte aller
Schuldenamortisationen vollzogen, «llolonv guocl nckvorsim

oos ernt e>liro«onpkum peoenti-, (Ooioss. 2, 14.). Die
schwere Hypothek der Hölle lastete auf der Menschheit und

Christus hat sie gelöst für alle Zeiten. Das große Reich

Christi ist die Kirche mit ihren sozialen Gedanken. „Pre-
digt das Evangelium jeder Kreatur", das ist der größte '
soziale Gedanke, der jemals entstanden ist. Wenn der Klerus
die Gedanken Christi und der Kirche in sich aufnimmt, dann
denkt er sozial. Wie kein anderer hat sich Christus um
das Recht des Einzelnen, der Privatmenschen gekümmert;
sonnenklar tritt uns dieser Zug z. B. in der Heilung des ge- ^
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krümmten Weibes hervor, >vv der Heiland sogar seine Sah-

batpredigt unterbricht, um zu Heileu. Der Gottmensch ver-

setzt sich dabei ganz in die Lage der Armen; da haben wir
wieder einen Wink für unsere soziale Thätigkeit: mitdenken,

mitfühlen sollen wir! Mit heiliger Leidenschaft tritt er

dann der Einrede des Synagogenvorstehers entgegen. Das

gekrümmte Weib ist das Bild der Menschheit, die ohne Gott

sozial nicht aufrecht stehen kann. Durch das soziale Wirken

der Religion, so zeigt uns das nämliche Beispiel, wird die

Religion selber belebt: das Volk wurde begeistert, lobte und

pries Gott! Auch unsere soziale Thätigkeit macht, daß das

Volk Gott preist.
Der Heiland weist uns auch auf soziales Wirken hin

als Begründer und Schützer der Fami ie. Er
selber verbirgt sich ja 3V Jahre lang in einer Familie.

Dieses sein zurückgezogenes Leben ist eine große Predigt;
der Erlöser lehrt uns dadurch, daß der kleine, arbeitsame

Mittelstand das Ideal der sozialen Bestrebungen sein müsse. —

Der Heiland gibt sodann auf's deutlichste seine Liebe nicht

bloß zur Familie, sondern zum Volke, zu den V o l k s-

massen kund. Er hat ein reges Interesse für das t ä g-

li che Auskommen des Volkes, für den Broterwerb. —
Huldigen wir also dem sozialen Könige Jesus Christus!

Den Klerus verpflichtet zweitens der Priester-
beruf selber zur Arbeit auf dem sozialen Felde. Die
eine der durch die Priesterweihe erhaltenen Gewalten be-

trifft den m y stischen Leib Christi. Glieder Christi sind

die Gläubigen und alle Menschen sind berufen, es zu sein.

Die Menschen sind also nicht bloße Nummern, als was sie

der Unglaube betrachtet. Es folgt daraus, daß der Priester
seine Priestergewalt den einzelnen gegenüber als Gliedern des

Leibes Christi ausüben muß. Jedem Einzelnen muß er

seine Sorge zuwenden, wie Christus es gethan.

Die Geschichte bestätigt uns die Sorge der Kirche

auch für das leibliche Wohl der Menschen. Wie Christus
augefangen, so fuhr und fährt die Kirche fort. In ihren
Annalen reihen sich soziale Thaten an soziale Thaten. Sie

hat die Sklaverei abgeschafft; sie hat durch die christliche

Kultur der Menschheit zu einem relativ bewundernngswür-
digen Wohlstand verhvlfen; das Wort Zivilisation ist Mönchs-
latein! Der christliche Geist hat die Zunftordnung geschaffen.

Die Kirche hat durch Ueberwindung der Türkenmacht eine

soziale Frage von furchtbarer Folgenschwere gelöst!
Heute stehen wir einem gewaltigen dreifachen Bankerott

gegenüber. Mit dein Bankerott ans sozialpolitischem Ge-
biet geht der religiöse und sittliche Bankerott parallel. Was
sagt diese Lage zu uns Priestern? Sie ruft uns mitten
hinein, in Zeit und Streit! Der Klerus ist der berufene
Schützer des Naturrechtes; dieses ist schwer geschädigt durch
das liberale Prinzip des Individualismus. „Wenn der
Klerus sich sozial bethätigt", so sagt der hervorragende
Theologe Scheeben, „so schasst er die beste Widerlegung
gegen die Verleumdungen des Liberalismus."

Im zweiten Teile seines Thema's behandelt Herr Prof.

Meyenberg die Frage, w i e sich der Klerus sozial bethätigen

soll. Er erinnert hier an eine Aeußerung des großen Mo-
ralisten U. Lehmknhl: „Praktiker kann der Geistliche ans

diesem Gebiete nicht werden, wenn er nicht ein guter Theo-
retiker ist." Deshalb müssen wir für's Erste die Zeit-
läge studieren. Die Bücher von Pesch nnd I'.

Cathrein und das vortreffliche Werk von Prälat
Scheich.er („Der Klerus und die soziale Frage") leisten

diesbezüglich ausgezeichnete Dienste. Kein Priester, der

wahrer Seelsorger ist, ist blind gegen die soziale Frage.
Man muß sich hier besonders vor dem Irrtum hüten, als

ob wir keine soziale Frage hätten, weil sich bei nus
nicht solche Mißstände zeigen wie in den Großstädten; bei

uns ist das Schlimme noch in den Anfängen. Zum Ver-

ständnis der Lage ist ferner das S t u d i n m d e r S y-

steine nötig; denn den äußern Erscheinungen liegen stets

Anschauungen zu Grunde. Hier gilt natürlich für die ge-

wöhnlichen Priester das Wort des Apostels: «^o» p!ns

supers, gunm supers oportst; ssck supers uck sobris-
tutsm.» (Röm. 12, 3.) Wir brauchen nicht die Werke der

Gegner selber zu studieren, sondern es genügt, sie aus den

Schriften unserer eigenen ausgezeichneten Führer kennen zu

lernen. Die Systeme sollen sodann im Lichte d e r ka-

t h oli s ch en Moral geprüft werden.

Praktische Winke für den Priester schließen die

gediegenen Ausführungen über die Stellung des Klerus zur
sozialen Frage ab. Es wird den Priestern an's Herz ge-

legt, auch die Moralisten der Gegenwart zu studieren.

In Beurteilung neuer Erscheinungen auf sozialem Gebiete

ist große Vorsicht geboten; denn es ist oft schwer zu ent-

scheiden, ob etwas gegen göttliches oder menschliches Recht

verstoße oder nicht. Daher soll man nicht gleich alles mit
dem Sozialismus zusammenwerfen. Wenn wir über dieses

letztere System urteilen, sollen wir uns immer an dessen

naturgemäße Herkunft vom Liberalismus erinnern. — Die
Priester müssen sich auch darüber klar sein, daß schon ihre
gewöhnliche Berufsthätigkeit eminent sozial ist. Ihr
Wirken für die Vereine sei vor allem Vereinss e e l s o r g e.

Den Armen gegenüber soll der Priester ein p e r s ö n l i ch e s

Interesse bekunden; er soll den Dürftigen nicht nnr
eine Gabe verschaffen, er soll ihnen sein Herz schenken, im

Gegensatz zu einer Psendvcharitas ohne Glauben. In der

Anwendung unserer Moralprinzipien auf die A r m e n

sollen wir milde sein, wie Christus es war.
Schließlich gab Hr. Professor Meyenberg auch noch

einen Wink über unser Verhalten zu den sozialen Bestre-

billigen auf gegnerischem Felde, die mit den unsrigeu zu-
sainmenfallen. Da heißt es für unsere Führer: Fest stehen

in den Prinzipien, aber in materiellen Punkten mit
den Gegnern zusammengehen, so oft es thunlich ist.

-l-

Hiemit schließen wir den skizzenhaften Bericht über die

Vorträge am sozialen Kurs in Luzern. Wir sind über

zeugt, daß er seine Früchte bringen wird. Er hat unstreitig
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viel dazu beigetragen, namentlich beim Klerus, mehr Klar-
heit in die Beurteilung der sozialen Frage zu bringen. Und

das muß immer das Erste sein; eine klare Erkenntnis des

Uebels ist bei Gutgesinnten bereits der Anfang zur Heilung!

Die Klöster und das Aufblühen des rcligäsen Lebens

im Gebiete der heutigen Diözese Dasei im XVI. Jahrhundert
(Von Hochw. Herrn Professor Karl Müller in Zug.)

Hilfe in der Seelsvrge und in der Wiederherstellung
des katholischen, religiösen Lebens konnte dem Säkularklerus
durch die Klöster erst dann werden, als Welt- und Ordens-

geistlichkeit wieder angefangen hatten, im Sinn und Geiste

der Kirche zu leben und zu wirken. Nun gab es beim

Säkular- wie beiin Regularklerus der Schweiz auch in dem

ersten Viertel des XV. und XVI. Jahrhunderts im Einzel-
nen immer noch recht viel Gutes; auch wurden viele mühe-
volle und segensreiche Anstrengungen gemacht, um eine gründ-
liche Reform herbeizuführen und „die priesterschaft, geistlich
und weltlich, man und frowen, in ein loblich Wesen zu

bringen." ') Ja man kann sagen, es wurde seit der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts bis in die ersten Jahrzehnte
des XVl. eher zu viel als zu wenig Verbessernngsarbeit
geliefert. Wenn sie trotzdem nicht überall mit dem wünschens-
werten Erfolge sich Bahn brach, so liegen die Ursachen dieser

Erscheinung, abgesehen von der mächtigen Konkurrenz des

Bösen, darin, daß es an Einheit und Ausdauer der Be-
strebungen, und an der Einsicht von der dringenden Not-
wendigkcit einer Verbesserung auf der unerschütterlichen

Grundlage des Glaubens in weiten Kreisen gebrach. Von
einem verkehrten Konservativismus befangen, trat man der

verbessernden Hand der Kirche nur zu oft und namentlich
in Laienkreisen mit dem lähmenden Worte entgegen: man
müsse „geistlich und weltlich Personen by Iren guten lob-
lichen alten harkvmmen lassen beliben und sy witter nicht

treugen, wie sy dann vornacher von vnseren vorfaren, Bi-
schössen säligen, loblichen Gedächtnuß gehalten worden sind."
Indem man so die „Alten" gegen die „Jungen" anspornte,
kümmerte man sich kaum etwas darum, daß diese „alten
harkommen" sehr wenig „gut" und „loblich" waren; und
es kam sogar vor, daß die Eidgenossen notorisch schlechte

Subjekte geistlichen Standes gegen die strafende Hand des

Bischofs in Schutz nahmen und ihn zu Stein a/Rhein 1493

zu einer Uebereinkunft zwangen, welche ihm ein verbessern-
des Einschreiten beinahe unmöglich machte. Brgl. Rohrer
im Geschichtsfrd. a. a. O.

Erst nachdem die kirchliche Revolution eine sogenannte

Kirche neben die Kirche gestellt hatte und den Umsturz auch

ans das politische und soziale Gebiet hinüberzuleiten drohte,
wurde das Bedürfnis nach Reformation und die Notwendig-

') Bischof Thomas Berlower von Konstanz an die eidgenössische

Tagsatzung 1492. Geschichtsfreund 33. Bd., S. 7.

') Vgl. die Vereinbarung der Urkantone nebst Bern, Lnzern
und Zug mit dem Bischof von Konstanz vom 13. Sept. 1474. Eidg.
Abschiede III. Bd., 1 Abt. S. 404.

keit, sie Hand in Hand mit den Organen der Kirche durch-

zuführen, auch in den katholischen Laieukreisen klar und leb-

haft empfunden. Zu dieser Erkenntnis hatten zwei Dinge
viel beigetragen: die stete Verschlimmerung der religiös-sitt-
lichen Verhältnisse in den katholisch gebliebenen Landesteilen

nach und trotz den Siegen bei Kappel und am Gubel ') und

der neuerwachte, kirchliche Geist, welcher, geklärt, geeint und

dadurch gekräftiget, vom Konzil zu Trient ausging.
So sehen wir, wie die katholischen Eidgenossen und

ihre geistlichen Stifter sich endlich entschließen, das Konzil
nicht bloß zu beschicken, sondern seine Beschlüsse auch für sich

als verbindlich anerkennen zu wollen. Dieser letztere Be-

schluß wurde gefaßt an der Tagsatzung zu Baden 9. Jan. 1564.

Nun war der gemeinsame Boden gefunden, das große

Werk der Verbesserung konnte mit vereinten und geeinigten

Kräften beginnen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß zum Gegeustaud

der vorwürfigen Aufgabe nur die drei letzten Dezennien des

XVI. Jahrhunderts gehören. Und da muß noch eiue weitere

Beschränkung eintreten. Obwohl nämlich die Frauenklöster

durch ihre gute Zucht und Ordnung und durch gute Be-

setzung der ihrem Patronat zustehenden Seelsorgepfründen

mannigfach zur katholischen Sittenverbesserung beigetragen

haben, so ist ihre Thätigkeit doch mehr eiue indirekte und

darüber sind die Geschichtsquellen nur sehr mangelhaft er-

öffnet.
Es soll also nur von den Männerklösteru unserer gegen-

wältigen Diözese die Rede sein, insoweit dieselben zur Sitten-
Verbesserung im letzten Drittel des XVI. Jahrhunderts bei-

getragen haben.

Unter den Klöstern hat man zunächst zu unterscheiden

zwischen den alten und den in der zweiten Hälfte des

XVI. Jahrhunderts neugestifteten Ordenshänsern der neuen

Orden der Jesuiten und Kapuziner.
(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.

Solothurit. Ölten. Unter zahlreicher Beteiligung
fand hier am 29. Oktober das Begräbnis von Herrn
Sales Büttiker statt, eines Mannes, dem die dortige
römisch-katholische Kirchgemeinde ein dankbares Andenken

schuldet. Im Kulturkampfe erwarb er sich durch seine ent-

schiedene Stellungnahme für die katholische Sache große

Verdienste. In seinem Hause fand der Hochw. Herr Pfarrer
Bläsi während lU/z Jahren Ausnahme, nachdem er gezwuw

gen war, das alte Pfarrhaus unverzüglich zu verlassen.

Die Person des Herrn Sales Büttiker sel. war überhaupt

enge verflochten mit der Geschichte der römisch-katholischen

Pfarrei in den letzten Jahrzehnten. U. I. IV

y So stand z. B. Zug in der Mitte des 16. Jahrhunderts in
großer Gefahr, zur sog. Reformation überzugehen. Brgl. Eidgenössische

Abschiede IV. Bd.. 2. Abth. S. 2, 3, ö, 10.
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Luzern. Die kantonale P r i e st er k o n f er e n z

nahm lant „Vaterland" bezüglich der Versorgung schwach-

sinniger Kinder folgende Resolutionen an:
1. Die freie Priesterkonferenz des Kantons Lnzern er-

kennt und bezeugt das dringliche Bedürfnis einer Versor-

gungsanstalt für schwachsinnige Kinder und verspricht sich

von einer solchen die wertvollsten Früchte für Schule, Kirche

und Staat,
2. Sie begrüßt lebhaft die Bestrebungen für Grün-

dnilg einer solchen und zwar freien Anstalt und versichert

sie ihrer thatkräftigen Unterstützung.

3. Sie ersucht den Vorsteher des Erziehungsdeparte-

ments, beförderlich eine Versammlniig von Vertrauens-

männern aus den wichtigsten Gruppen der Bevölkerung ein-

zubernfen, welche die Gründung einer solchen Anstalt be-

raten und ein bezügliches Aktionskomitee erwählen möge,

NidwaldtN. „Vom thätigen und frommen Leben des

Hochwürdigen Herrn Kommissars und Pfarrers Jos, Jg.

von Ah", so betitelt sich die im Druck erschienene Leichen-

rede, welche Hochw, Hr. Kommissar Omlin bei der Be-

crdigung seines Amtsvorgängcrs gehalten hat. Es ist ein

ergreifendes und erhebendes Gedenkblatt auf das Grab des

verewigten Kommissars. Ein wohl gelungenes Bild des

seligen Kommissars schmückt die Trauerrede.

Palästina. In ihrer Nummer vom 2. Juli 1896 brachten

die „Evangelischen Blätter ans Bethlehem" einen gehässigen

Artikel über die Katholiken Palästina's. Er ist so plump

gehalten, daß er einer Widerlegung nicht bedarf und scheint

wie vom Neide über die großartigen Erfolge der katholischen

Missionen im allgemeinen diktiert zu sein. Durch fortwäh-
rendes Bibel- und Traktätchenverteilen und durch syste-

matische Verleumdung der katholischen Kirche wollen die

Protestantischen Missionäre auch Palästina zu gewinnen suchen-

Litterarisches.
Mit dem eben erschienenen 18. Heft schließt der

„Deutsche HauSschntz" seinen 22. Jahrgang. Die Zahl
interessanter und doch absolut sittenreiner Romane war noch

niemals so groß, wie in dem abgeschlossenen Jahrgang, und

die Auswahl der unterhaltend-belehrenden Artikel ließ nichts

zu wünschen übrig. Ganz besondere Anerkennung verdienen
die Beilagen „Aus der Zeit für die Zeit" und „Für die

Frauenwelt", von denen die erste zu einer reichhaltigen
Chronik der Zeit sich ausgestaltet, während die andere eine

Fülle Lesestoff für Frauen und Mädchen bietet. Auch die

illustrative Ausstattung verdient alles Lob. Wir wünschen
der gediegenen Zeitschrift zu den zahlreichen alten Freunden
recht viel neue!

Antwort auf den offenen Brief des Herrn Angnst
von Reinhardt über die Ziele der Freimaurerei an Solche,
welche sich für den Freimaurerbnnd interessieren, von Franz
Ewald. Verlag von Rudolf Abt in München. Preis 20 Pfg-

Der unermüdliche Kämpfer gegen die Freimaurerei, F.
Ewald, hat unter obigem Titel wieder ein kleines Schrift-
chen in Form einer Antwort auf einen offenen Brief
veröffentlicht. In gedrängter und schlagfertiger Weise, mit

geschickt ausgewählten, der Freimanrerpresse und den Frei-
maurerwerken selbst entnommenen Zitaten und durch An-

ftihrnng geschichtlicher Thatsachen wird gegenüber dem

Schreiber des „offenen Briefes", A. v. Reinhardt, der Be-

weis über die Verderblichkeit und Gefährlichkeit des ge-

Heimen Ordens geführt. Kürzer und bündiger können die

phrasenhaften Behauptungen der Logenhäuptlinge und des

etwas naiven v. Reinhardt, der Bund verhalte sich in Reli-
gionssachen vollständig neutral, er pflege die Ideale, über

die Wohlthätigkeit u. s. w. nicht widerlegt werden. Ewald
weist nach, daß die Loge eine Gegnerin jeder positiven

Religion und jeder wahren Moral sei, daß sie weder König-
tnm noch Patriotismus, weder Freiheit noch Autorität
kenne; ihr letztes Ziel sei die Vernichtung aller Religionen
und jeglicher Autorität, die Errichtung eines allgemeinen

Weltreiches einer großen Weltrepublik. Wir können das in

Taschenformat gehaltene und hübsch ausgestattete, den Leser

bis zum Schlüsse fesselnde Schriftchen auf das beste empfehlen.

Kirchenamtlicher Anzeiger.
Bei der bischöfl. Kanzlei find ferner eingegangen:

1. Für Peters Pfennig:
Von Blauen Fr. 7. 50, Beinwil (Svlvth.) 6, Zuchwil

7. 50, Schöy 30, Solothnrn B. I. 10, Baden 50, Ober-
kirch (Soloth.) 5.

2. Für das heilige Land:
Von Schötz Fr- ^ Homburg 10.

Gilt als Quittung.
Solothnrn, den 22. Oktober 1896.

Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Mission

n. Ordentliche Beiträge pro 189K. Kr, Ct.
Uebertrag lant Nr. 42: 35,953 58

Kt. Aargau: Bremgarten: s. Pfarrei 262 —
b. Piusverein 20 —

Kt. St. Gallen: Rorschach: n. Pfarrei, 2. Samml. 50 —
1>. von Witwe F., Gabe 250 —

Kt. Lnzern: Ballwil 35, Hergiswil 65, Nuswil
391. 30, Schüpfheim 214 705 30

Kt. Schaffhansen: Kathol. Pfarrei in Schaffhausen 150 —
Kt. Schwyz (March): Reichenburg 172 —
Kt. Solothnrn: Metzerlen ik 15
Kt. Thurgau: Ermatingen 30 ^

37,609 03

b. Außerordentliche Beiträge pro I89N.
Uebertrag laut Nr. 40: 37,611 60

Vergabung zur Erinnerung an Hrn. Adelrich
Benziger sel., von dessen trauernden Hinter-
lassenen, Einsiedeln 2000 —

39,611 60

Der Kassier : Z. Düret, Propst.
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Wittr! zkgc» Klitbsivhl
und äußere PerkätttlNst

von Balth. Amstalden in Tarnen.

Dieses attbewährte Heilmittel er-
freut sich einer stets »nachsenden
Beliebtheit nnd ist nun auch in
folgenden Depots vorrätig:
Schichte u. Forster, Apotheker in

S oloth » rn,
Otto S uid ter u. C i e., Apotheker in

Luz ern.
M o s i m a nn, Apotheker in Langnctu

(Kanton Bern).
Preis einer Dosis Fr. 1. 50. Für ein

verbreitetes lange angestandenes Leiden ist
eine Doppeldosis zu Fr. 3 ersorderlich.

Tausende ächter Zeugnisse von Geheilten
des In- und Auslandes können bei Unter-

zeichneten, aus Wunsch eingesehen werden.

Der Berfertiger und Versender

B. Amstalden in Sarnen
76 "> (Obwalden). H2000Lz.

?atsnh-(?rtilloli (»Mit-.
ist à bests Ullll voiteilbàte.

!?ur BiekerunZ emptieblt siob (66°)

Ât/à'eà/à??,, r,.

A5 ^ ->tz> ì ì ì ì ì ^ ì ì
Kirchen Teppiche
i» großer Auswahl und billigst notiert
empfiehlt zur gest. Abnahme

/ FF
M u hle np > atz, L U Z t rN.

kill. Mustcrseudnilgcn bereitwilligst
29 franko.

îîîîîîîîîîîîî
A. Laum.inn'sche Buchhandlung, Dülmen i. W. 84

November-Litteratur.
Krebs, Armcnscelcnbüchlein. 6. Austage. Preis geb. Fr. 4. 35.

Krebs, Armenscelenbuch. Grobdruck. Preis geh. Fr. 2.
K r e b s,?., Kl. geistl. Schatzkammer (über Ablässe). Preis geb. 50 Cts.
K i e f f er, Gnadenschätze der hl. Messe sür Lebende und A b g e st o r b e n e. 5. Aufl.

FeindrucbAusgabe geb. Fr. 2. Grobdruck Ausgabe geb. Fr. 2. 70.

Kieffer, Die heiligen vierzehn Nolhclfcr. Preis geb Fr. l. 60.

Jacobs, Pfr., Mein JesuS, Barmherzigkeit! 3. Auflage, geb. Fr. 1. 35.

Schatzkästlein. Ablaßgebete sür den täglichen Gebrauch. Preis geb. Fr. 1.

Britz, Der verborgene Schatz. Ablaßgebetbuch. Preis geb. Fr. 1. 60.

Tappehorn, Das Fegfcucr. Dogmat. aszet. Abhandlung. Preis» geb. Fr. 1. 35.

Armkn-Seclen-Zetlel. (Für jeden Tag einen Zettel.) In Päckchen 25 Cts.

Trapp,?. ?r. Albertus, Provmzial. Mooium äskunctoeum. Tagzeite» sür die

Verstorbenen, lateinisch und deutsch. Preis geb. 80 Cts.

Ratte, F r>, Die hl. Katharina von Genua und ihre wunderbaren Erkenntnisse

von den armen Seelen im Fegfeuer. 4. Auflage. Preis 30 Cts.
Leben der Mutter Maria von der Vorsehung und Stislung der Kongregation der

Helferinnen der armen Seelen. Preis geb. Fr. 1. 35.

Cramer, Dr., Weihbischof, Der Allerheiligen-Monat. Kleine Uebungen sür die Tage
des Monats November. Preis geb. Fr. 1.

Begräbnisbüchlcin. Die kirchl. Gebete bei Begräbnissen u. der Toten-Messe Preis 35 Cts.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Katalog über Novcmber-LiUcratnr, Armen-
scclcn-Roscnkränze, Armcnscclen-Zettel ?c. wolle man gest. gratis und franko verlangen.

200 Vei-Courts Fr. 1. 60
200 Rio Grande, ltler „ 2. 40
200 la Habana 2. 00
200 Brésiliens, echte „ 2. 05
200 Viktoria Kneipp „ 3. 10
100 la Brisago 2. 4V
100 Maduro, 5er „ 2. 3V
10» Amarillo, 7er 2. 70
100 Palma-Havanna 3. 5V
5V Sumatra-Manilla „ 2. 40

I. Minister, Bosivyl (Aargau.)
(H4180Q) i85)

fiit à »»à k!»
smpksbls iob msiusu auk sisr Stride-
masobins sxtra bsrKsstsIlten
garantirt, rsiuvollsusn,
0s1-u. Ssruob-
kreisn i Vv,)vv

Bsrsslbs
bat bereits in

àisssii Krdssn Zrosson
4nieIa»A Zsààeu unit xsidmst

sioli bssonclors wsAsu sdusr „ülastioi-
iäi" (vsiintzarkoit) aus. Das Braken
solobsr Lsiutzlsiäsr ist sins g'rosss 4u-
nsbmliobleeit, incism llsr 8totk bei jsäsr
LsvsZung knisksuguug! navbAibt.
Durob äsn siob ststs stsigsrnäsn Zlsdr-
bsäark bin ioi» in àer I-aZs, xu ausssr-
ordsutliebsu biUiZsn ?rsissn vsrleanksn
2U ieönnsn, unä okksrire:
Dual. I(sebvvsr) 76/80 em breit ?r. 8.50

„ II (mittelst.) 76/80 om ^ ?r. 7.50

„ III (lsivbt) 76,80om „ ?r. 6.—
^Iu einer Boss AenÜAt 2,30—2,60 Net. ;

2U Boss u. Wssts 3,20—3,60 Net. Uns-
ter stellen /raueo ^sAsn 2N Bien-
sten. Versandt obns Badmabms.

Niàsl IrAurisr, Augsbukg.

BL. 8olltsn Lsinlelsidsr oäer Wsstsn
in meiner Wsr/câtte anAsksrtigt rvsrdsii,
so ist Bsbsrssudnux eines Asnauen Basses
notvveiuli^. ?iir 4»kertigen einer Böse bs-
reobns idi ?r. 8.—, kür Bose unä Weste
?r. 14.— bei prima üutbatsn. (44

San»,nett
gelirauchte
Mriefmarken rm.w!'st»d.^ch°»,°
Andenken werden alö Anerkennung gegeben. Sendungen
nnd Informationen adressiere man an Hochw. Nektov ^

der Schule Bethlehem, Lnzern. «V'

der Schweiz und freiyden Ländern
/vlbst die allergewöhnlichsten. fiii
Heranbildung armer Knaben, ^die znm geistlichen Stande ^

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Sololhurn.

lKiezu eine Weitage.)


	

